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Geschäftsbedingungen 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen der „Hinz&Kunzt“ 
gemeinnützige Verlags- und Vertriebsgesellschaft mbH 
 
1. Anzeigenauftrag im Sinne der nachfolgenden Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über 
die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungstreibenden oder 
sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum Zwecke der Verbreitung. 
 
2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach 
Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf 
einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der 
ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist 
abgerufen und veröffentlicht wird. 
 
3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in 
Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannten Anzeigenmenge hinaus weitere 
Anzeigen abzurufen. 
 
4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat 
der Auftraggeber unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten den Unterschied zwischen 
dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu 
erstatten. 
 
5. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in 
bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift 
veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig schriftlich beim Verlag eingehen, dass dem 
Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese 
Weise nicht auszuführen ist. 
 
6. Anzeigen, die auf Grund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar 
sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ kenntlich gemacht. 
 
7. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines 
Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen ihres Inhalts, der Herkunft oder der technischen 
Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, 
wenn der Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren 
Veröffentlichungen für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei 
Geschäftsstellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst 
nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch 
Format oder Aufmachung beim Lesen den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder 
Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die 
Ablehnung eines Auftrags wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt. 
 
8. Im Verhältnis zu dem Verlag trägt der Auftraggeber die Verantwortung für den Inhalt und 
die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und 
Bildunterlagen. Durch Erteilung eines Anzeigenauftrags verpflichtet sich der Inserent, die 
Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung, die sich auf tatsächliche Behauptungen 
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der veröffentlichten Anzeigen bezieht, zu tragen, und zwar nach Maßgabe des jeweils gültigen 
Anzeigentarifs. Dem Auftraggeber obliegt es, den Verlag von Ansprüchen Dritter 
freizuhalten, die diesen aus der Ausführung des Auftrags, auch wenn er nicht rechtzeitig 
sistiert wurde, gegen den Verlag erwachsen. Der Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge und 
Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Erscheinen 
nicht rechtzeitig sistierte Anzeigen, so stehen auch dem Auftraggeber daraus keine Ansprüche 
gegen den Verlag zu. Der Auftraggeber hält den Verlag von allen Ansprüchen aus Verstößen 
gegen das Urheberrecht frei.  
 
9. Der Inserent ist für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier 
Druckunterlagen oder der Beilagen verantwortlich.  
 
10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei 
unvollständigem Abdruck der Anzeigen Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine 
einwandfreie Ersatzanzeige nach Wahl des Verlages. Darüber hinausgehende Ansprüche, 
insbesondere Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei 
Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen; Schadensersatzansprüche 
wegen Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf die Höhe des für die 
betreffende Anzeige zu zahlenden Entgelts. Dies gilt nicht für den Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit des Geschäftsführers, seines gesetzlichen Vertreters und seines 
Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages wegen Fehlens zugesicherter 
Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag 
darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit vom Erfüllungsgehilfen; in den übrigen 
Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf 
den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe der betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. 
Reklamationen müssen - außer bei nicht offensichtlichen Mängeln - vier Wochen nach 
Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden. Spätere Schadensersatzansprüche 
sind in jedem Fall ausgeschlossen. 
 
11. Beilagenaufträge und Separatverteilungen können vom Verlag nur dann sachgerecht 
durchgeführt werden, wenn das Verteilgut ordnungsgemäß verpackt, abgezählt und mit 
Stückzahlen pro Gebinde beschriftet, unbeschädigt und genau gefalzt ist, sowie rechtzeitig an 
die betreffende  Geschäftsstellen- bzw. Druckereiadresse angeliefert wird. Bei Abnahme von 
angelieferten Prospekten kann für deren Stückzahl im Voraus keine Garantie übernommen 
werden, weil ein sofortiges Auszählen unmöglich ist. Lieferscheine werden deshalb unter 
Vorbehalt unterschrieben. Fracht- und Zustellkosten, Rollgeld etc. gehen bei allen Aufträgen 
grundsätzlich zu Lasten des Auftraggebers. 
 
12. Bei Betriebsstörungen, wie etwa dem unverschuldeten Ausfall der Druckmaschinen oder 
in Fällen höherer Gewalt, Arbeitskampf, Beschlagnahme, Verkehrsstörungen, allgemeiner 
Rohstoff oder Energieverknappung und dergleichen – sowohl im Betrieb des Verlages als 
auch in fremden Betrieben, derer sich der Verlag zur Erfüllung seiner Verpflichtungen 
bedient – hat der Verlag Anspruch auf volle Bezahlung der veröffentlichten Anzeige. Bei einer 
verzögerten Auslieferung erwachsen dem Auftraggeber gleichfalls keine Ersatzansprüche. Im 
Übrigen ist der Verlag in den genannten Fällen bei höherer Gewalt wie auch vom Verlag 
verschuldeten Arbeitskampfmaßnahmen von der Verpflichtung auf Erfüllung von Aufträgen 
und Leistungen von Schadenersatz entbunden. 
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13. Druckvorlagen werden nur auf besondere Aufforderung an den Auftraggeber 
zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrags. 
Nach Fristablauf werden die Druckunterlagen vernichtet. 
 
14. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die 
Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag 
berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei Übersendung des 
Probeabzugs gesetzten Frist mitgeteilt werden. 
 
15. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige 
übliche tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt. 
 
16. Sind etwaige Mängel der Druckunterlagen nicht sofort erkennbar, so hat der Auftraggeber 
bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche. Das Gleiche gilt bei Fehlern in wiederholt 
erscheinenden Anzeigen, wenn der Auftraggeber nicht vor Drucklegung der nächstfolgenden 
Anzeige auf den Fehler hinweist. 
 
17. Der Rechnungsbetrag ist sofort nach Zugang der Rechnung fällig, sofern nicht im 
einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist vereinbart wurde. 
 
18. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen laut Preisliste sowie die 
Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung 
des laufenden Auftrags bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen 
Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des 
Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses 
das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf das ursprünglich vereinbarte 
Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender 
Rechnungsbeträge abhängig zu machen. 
 
19. Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, 
Verträgen und Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die Preisliste des Verlages zu 
halten. 
 
20. Bei Änderung der Anzeigenpreise treten die neuen Bedingungen auch bei laufenden 
Aufträgen von Kaufleuten sowie bei Daueraufträgen von Nichtkaufleuten sofort in Kraft, 
sofern nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen ist. 
 
21. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Kann ein Beleg 
nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung der 
Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige. 
 
22. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckstöcke und Zeichnungen sowie für vom 
Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich 
vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen. Aus einer Auflagenminderung 
kann kein Anspruch auf eine Minderung des Insertionsentgeltes hergeleitet werden. Bei einer 
Auflagenminderung von mehr als 20 % hat der Inserent jedoch im Rahmen eines 
Anzeigenauftrags ein Rücktrittsrecht. 
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23. Im Rahmen der Geschäftsbedingungen bekannt gewordene Daten werden mit Hilfe der 
EDV bearbeitet und gespeichert. Die Daten werden zu keinem anderen als zu den 
Vertragszwecken verwendet (gemäß § 26, Abs. 1 und § 34, Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz). 
 
24. Abbestellungen bzw. Stornierungen müssen jeweils vier Wochen vor dem für das jeweilige 
Heft gültigen Anzeigenschluss schriftlich erfolgen. 
 
25. Der Verlag behält sich das Recht vor, für Anzeigen in Verlagsbeilagen, 
Sonderveröffentlichungen und Kollektiven Sonderpreise festzulegen. 
 
26. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder 
bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen wird als Gerichtsstand Hamburg vereinbart. Auch 
als Erfüllungsort wird Hamburg vereinbart, soweit dies möglich ist. 
 
27. Für die Verpflichtung, Anzeigen auf bestimmten Plätzen zu veröffentlichen, gilt ein 
Aufschlag von 100 %. Eine spezielle Platzierung muss jeweils mit dem Verlag abgesprochen 
werden. Der Verlag behält sich eine Ablehnung eines Platzierungswunsches vor. 
 
28. Sollte eine der obenstehenden Klauseln rechtsunwirksam sein oder werden, so soll die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unangetastet bleiben. Die unwirksame Bestimmung 
soll durch eine Bestimmung ersetzt werden, die dem wirtschaftlich Gewollten am nächsten 
kommt. 


